
Josef Brink / Rainer Keller 
Politische Freiheit und strafrechtlicher 
Gewaltbegriff 

1. Die Ausweitung des CewaltbegriJJ, 

Am 14. 11. [98 [ forderte der Sprecher der »Arbeirsgemeinschafr Volksbegehren -

keine Startbahn West«, Alexander Schubart. alle Gegner einer Erweiterung des 

Frankfurter Flughafens zu einer Demonstration am Flughafen auf. Mit dieser Aktion 

sollte gegen die hessische Landesregierung protestiert werden. die sich geweigert 
haue, bis z.u einer gerichtlichen Entscheidung über die Zu lässigkeit eines Volksbe­

gehrens einen Baustop anzuordnen. Ausdrücklich hatte Schubart gewaltsame Aktio­

nen abgelehnt. Durch »gewaltfreie«. »massenhafte« Versammlung von Demonstran­

ten sollten die Zu- und Abgänge z.um Flughafen blockiert werden. 

Mit Urteil vorn 19. I. [98 J veruneilre der StaatSSChulzsenac des Frankfurter Ober­
landesgerichtes Alcxander Schubarr u. a. wegen versucheer gewaltsamer Nötigung 

der hessischen Landesregierung zu einer (zur Bewährung ausgesetzten) Freiheits­

strafe von 2 Jahren. Das Gericht srellte fest. daß bereits das "gewaltfreie~ Blockieren 

des Flughafens Gcwah im Sinne des Strafgesetzbuches darstelle. durch die die hes­

sische Landesregierung genötigt werden sollte. 

Uns liegen die schriftlichen Urteils gründe noch nicht vor". Erkennbar aber ist. daß 
der strafrechtliche Gewaltbegriff, wie ihn das Oberlandesgericht konzipierte. und 

der Begriff der gewaltfreien Aktion. wie ihn Schuban für die Blockade des Flugha­

fens benutzte. zur Deckung gebracht wurden . Wenn Schubart 3m 14. II. 19S1 be­

tonte, die Demonstration müsse vollständig gewaltfrei verlaufen, so sah das Gericht 

gerade in der Aufforderung zur gewaltfreien Flughafen-Blockade eine biUigende 

Inkaufnahme von Gewalt. Der Staatsschutzsenat wertete als strafverschärfend. daß 

Schubart während des ganzen Verfahrens dadurch seine Unbelehrbarkeit. Rechts­
bl.indheit und Selbstüberschätzung gezeigt habe. daß er sich den Begriff der Gewalt 

selber zu definieren angemaßt habe. Schubarc hane in der Tat mit seinem Begriff der 

gewahfreien Aktion das Monopol der sta.atlichen Gerichte. den Rechtsbegriff der 
Gewalt verbindlich auszulegen und anzuwenden. in Frage gestellt. Die von Sch.uban 

angestrebte »völlig gewahfreie« Blockade ist nach der herrschenden Rechtsprechung 

Gewalt im Sinne des Strafgesetzbuches. ' Bereits der Pazifist, der sich blockierend vor 

einen Panzer setzt, wendet auf der Grundlage dieses strafrechtlichen Gewaltbegriffes 

Gewalt an gegen den Panzenahrer.' 

Der strafrechtliche Gewahbegriff ist in vielen verschiedenen Tatbeständen enthalten. 

z. B. in Hochverrat, Widerstand. Gefangenenmeuterei. Vergewaltigung, Luftpirate-

., Nlch Abschluft der Arbeit liegen sie nun vor. Sie enthahen keineD Anlaß , die folgenden Ausführungen zu 
ändern. 

1 Vgl . aGHS, 1).46 ff. ; G..-walt i. S. de. § 105 S,G8 und nicht nur nach § 240 StGB liegt ,",Irrding, nur vor. 
wenn die l:>ndcsrcgierung .inten.iv" genötigt wurde. D ... , I'r>.nlUuner Ob .. bnde'i;erich, hat diese Ab­
sicht A. Schubans für gegeben ,ngeseh~n . 

1 Da. (oll:' 'us BGHS, l), 46 ri.; zustimmend SehönkeISchroderIE,,,. S,GB-Komm., 19 . AuO., Rdnr. 10 

vor § 'H. Die Blockierung der Zuf..hrtcn vOn NATO,W,((cnl.gem durch IniUltiven der Friedensbr· 
wcgung ist von Sruuanw.luch:tlten B.dtn-Wlirncmbergs inzwischen unter Ankl.ge geste.llt worden. 
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108 rie, Raub, Erpressung, Nötigung; modifiziert auch in Haus- und Landfriedens­
bmch. Der Nöeigungstaebestand ist in allen sozialen Bereichen anwendbar. Zum 
Verständnis der Probleme des Gewahbcgriffs sollen vorab kurz die wichtigsten 
srrafrechtssyslemauschen Zusammenhänge dargestelIr werden: Was im Gesetz als 

Gewalt bezeichnet wird, ist nie fur sich schon strafbar, sondern nur im Zusammen­
hang mit der Ausübung von Zwang. Bestraft wird, )wer einen anderen mit Gewalt 

nötigt<. Die Rechtsprechung tendiert seit einiger Zeit dazu, Gewalt mit Zwangsaus­
übung zu identifizieren. Darin Heckt die Ausweitung des Gewaltbegriffs. Straf­
rechesdogmarisch ist dies problemarisch, weil zwei Tatbestandsmerkmale - Gewalt 
und Nötigung - in eins gesetzt werden, wodurch die Strafbarkeit erweitert wird: 

Gewalt ist Nötigung. Die Gewalt als Handlung verschwindet tendenziell in der 
Zwangswirkung. Theoretisch isr das begründet in einer Überbewerrung des Rechts­
gutS >Freiheit<, welches durch Strafgewalt rundum gegen intensive Nötigungen (und 
nichr nur gegen bestimmte Handlungen) geschützt werden soll. Wegen der genaue­
ren dogmatischen Kritik wird auf die Litcrarur verwiesen.) 
Die folgende Untersuchung versucht zunächst, die Entwicklungsgeschichte des 

srrafrechtlichen Gcwaltbegriffs ausgehend von den mittelaltcrlichen Landfriedens­
ordnungen über den Gewaltbegriff der deutschen liberalen Strafrechtslehre bis hin 
zur modernen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu rekonstruieren. Dabei 
erweist sich, daß der moderne srrafrechtliche Gewaltbegriff eine Parallelität zu dem 
Begri(f des crimen vis des gemeinen Rechts aufweist. Wie dieser ist der moderne 
strafrechtliche Gewallbegriff nahezu allumfassend geworden. 
Es wird dann versucht, die den rechtstaatlichen Geselzesbcgri{f auflösenden Konse­
quenzen der modemen Nörigungs-Rechtsprechung zu zeigen. Der ihr zugrundelie­
gende Gewalcbegriff ist niche nur im Hinblick auf das gesetzliche Bestimmtheitsge­
bor des Art. 103 GG problematisch; cr bedroht auch die durch Art. ~ Abs. , GG, 

Art. 8 Abs. t GG, Art. 5 Abs. I und J sowie An. 9 Abs. 3 GG geschützten Freihei­
ten . Eine der Thesen der Untersuchung lautet, daß der strafrechtliche Gewalrbegriff 
zu einer Legirimationsfigur bloßer Ordnungspolitik in justizstaarlicher Fonn ge­
worden ist, und daß er zur Verpolizeilichung grundrechtlich geschürzter Lehensbe­
reiche eingesetzt werden kann. In der Strafrechtsdogmatik wird freilich gerade dies 
begründet mit der These, das Strafrecht müsse das Rechtsgut ,Freihcit< schützen. 

2 . Gewalwerbot und Befriedung im mitulalle-rlicben Strafrecht 

Die historische Enrwicklung einer spezifischen, vom Staat inkriminierten Gewaltde­

linquenz steht im engen Zusammenhang mit der Bildung von Territorialstaaten. Zur 
Staacsbildung gehört belunntlich das Monopol physischer Gewalrsamkeit : Daß die 
Menschen ihre Zwecke mie physischer Gewalt selber durchsetzen, wird unterdruckt, 

die gewaltsame Zweck verwirklichung wird dem Staat vorbehalten.' Die Herausbil-

) Callie.s. De.,. Begriff der Gewalt im SY'lemzus.mmenh1flg der S"..u,atb.sund •• 1974; Githring, Vt(­
kehrsblockierende Demonstrllion und S,nJ'recht. In: Vom Nutzen und N.ducil der Sozi:1lwisscnschaf­
tfn für das Slr.frecb, (Hg.: Lude"senJSdck). l. Teilbd., ,,80. S. S'} Ir.; Haffk., ZStW 84 (1971), 
S. J7 fr.; Keller. Strafrechtlicher Gfwaltbegriff und Stamgewah, J98>. - Im No,ibllngsulb.,tand ist 
neben dcr Gewalt als Notigungsmiuel die ,Drohung mit einem empfllldliehen Üb. I. mit S,,..f. bedroht. 
Da auch di~s('S TatbcscandsmcrkllUl sthr vicl<.'S .,hilt, kÖnn.e man meinen. eine Kritik Jer A\JS"Wcirong 
d .. Gewahbegriffs sei praktisch nicht rdev.ot. Dem iSl .bcr nicht so. [n wichtigen Tatboständen ;SI n\Jr 
die Gew.1t strafbar (§§ S., .05) bzw. di~ ~hemat;ve Dyohung eng gefallt (§§ 149, 1S1)' 

4 Weber, Win.s,h.!t und Gcsellseh •. lt, ,. Aull . 197', S. 821 fr.; Elias, Übcr den Pro~eß der Zivilimion, 
1969, S. j10 1.; Benjamin, Kri.ik dcr Gewalt, 196,. s . )O H.; Narr, PhysilChf Gcw3ltumkeil, ihre Eigen­
titmli,hkei. und das Monopol des Su.tes. Lc~athan .,80. Heft 4, S. S41 H. 
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dung dieses Gewaltverhältnisses war zencraler Gegenstand der Landfriedensordnun­
gen, die im deutschen Reich seir dem 11. Jahrhundert erlassen wurden. l Sie folgten 
der wesentlich von der Kirche getragenen Gottesfriedensbewegung und erklärten 
zunächst nur bestimmte Räume (Kirchen, Klöster, Märkte usw.), Zeiten (Ostern, 

Advent usw.) oder Personen (Frauen, Priesrer, Kaufleute usw.) für befriedet. Später 
richteten sie sich gegen jede Fonn gewaltsamer Selbsthilfe, wobei der Begriff der 
Gewaltsamkeit noch keinen genau rtbgrenzbaren Inhalt erhieIe. 
Die Möglichkeit gewaltsamer Selbsthilfe war in der frühmiuelalterlichen Agrarge­
sellschaft Kriterium einer bestimmten An von Freiheit der Menschen gewesen . Das 

Tragen von Waffen war Symbol dafür, daß der einzelne für die eigene Sicherheit und 
Anerkennung selbst einstand, sein eigener Herr war. Wenn die Landfriedensord­

nungen das Waffenrragen verboten, so vollzog sich darin eine Degradierung der 
Menschen auf den rechrlichen Status von Knechten, die, der Hausgewalt des Herrn 
unterworfen, ihre Streitigkeiten nicht mehr selbst entscheiden durften. Das Knechts­
strafrecht ist deshalb eine der Wurzeln des modernen Strafrechts. Allerdings war die 
Freiheit der Selbsthilfe, die durch die Landfriedensordnungen beseitigt wurde, 
realhiscorisch bereits keine Freiheit von Freien und Gleichen mehr. Vielen freien 
B;l.Uem war es bereits unmöglich geworden, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern 
und zugleich sich mir physischer Gewalt selbst LU schützen; die Einheit von Freiheit 
und physischer Gewalt war Privileg geworden. Sie konnte faktisch nur noch von 
Feudalherren realisiert werden. Die bäuerliche Bevölkerung war der sog. Feudal­

anarchie schutzlos ausgesetLt. Viele Bauern unterwarfen sich den Feudalherren, ga­
ben ihre Freiheit auf, um von ihrem und dem Zugriff anderer verschoJ1t zu werden. 
»Schutz ist das Urphänomen von Herrschaft« (Horkheimer). Eben diesen Schutz zu 
monopolisieren und in territorial erweiterter Form zu garantieren, war die histori­
sche Leistung der Landfriedensordnungen, indem sie die Feudalanarchie unter­
drückten. Die durch sie bewirkte Befriedung des Landes bedeutete zunachst nur, 
daß es einem überlegenen Gewalthaber gelungen war, die anderen Gewalthaber zu 
unterwerfen. Im Rahmen der befriedeten Territorien konnten sieh dann aber neue 
Macht- und Sozialstrukturen entwickeln. 
Erst die Befriedung größerer Räume ermöglichte einen ungestörten Fernhandel. Die 
Konzentration der Gewalt ermöglichte den Terntoriallürsten zugleich eine konse­

quente, aggressive Außenpolitik, die zur Ausbildung von Staatsterritorien führte. 6 

Dic dem einl.c1ncn genommene Möglichkeit gewalrsamer Selbsthilfe wurde und ist 
bis heute Bedingung der äußeren und inneren Souveränität des Territorialstaa­
tes. 

Die Trennung von individueller Freiheit und Gewalt, wie sie das Verbot gewaltsa­
mer Selbsthil(e explizierte, war nur die auff:illigste einer Menge von Regelungen der 
sozialen LebensweIe, die u. :I. das .. heimliche Zusammenschlüpfen«, die .. Rotterei «, 
unnütze Worte, aufrührerische Reden, pfandnahme usw. inkriminierten. Gestützt 
auf eine Förderung des Inquisitionsprozesses und des Offizialprinzips fungierte die 
derart ausgeweitete Befriedung des Landes tendenziell als Unterdrückung aller of­
fenen soz.ialen Spannungen, als Mittel der Disziplinierung der Menschen. Vergesell­
schaftung von oben. Zweckorientierung, Sparsamkeit, Triebsuspendierung, Sach-

Vgl. Holzhauer, Stichwon ~landfri.-<ien und land(ricdcn.sbru~h" (landfrieden 11), in: H>.nd",öncrbuch 
der deutschen RedU5geschichtc, Ild, 11., '978, Sp. '46S H.; Mufnunn, S,ichwon .u.ndlriedensge.Olz· 
gebung. (bndfrieden l), in: Ebd., Sp. 141111.; His. D", Stralrecht des deuucncn Mittel.heu. I. Tell, 
'9JO, S. 61.; zur Gotlesfricdensbewegung vgL Ach.er, Sliehwon .Golte.fried.",", in : H.ndwörurbuch 
der deutsehen Rec.huge.ehich ... Bd . I, '97', Sp. '76.11.; lllhm.on. RechtSsoziologie, Bd. I, '97'. 
S. 196; Hi.. 3. 3. 0., S. ;! H.; .ueb Weber, •. • . 0., S. 1'9. 

6 Zur St.l..mbildung vgl. Elias,~. ,. 0., Bd. 1, S. 11) H.; Holzhauer, a. a, 0 ., Sp. 'i7~ fLi Weber, ,. a. 0 .. 
S. 681 H. 
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!Ja !.ichkeit wurden durch die in den Landfriedensordnungen enrhaltenen detaillierten 

Reg!ementierungen der sozialen Lebenswelt gefördert, physische Spontaneität. 
Verschwendung, sinnlich unmittelbares sich Ausleben wurden zurückgedrängt. An 
deren Stelle traten symbolisch vermittelte Verkehrsformen : Sprache lind geldvennit­

tdter Tausch. 
Seit dem Ende des r6. JahrhundertS wurden viele Einzelregelungen der Landfrie­
densordnungen zusammengefaßt in dem aus der römischen Rechtstradition über­
nommenen Begriff des crimen vis. Auch dieser Tatbestand erfaßte als strafbar nicht 
nur die physisch gewaltsame Selbsthilfe. sondem eine unbestimmte Menge von ab­
weichenden Verhaltensweisen, Ungehörigkeiten. Auffalligkeiten in den verschie­
densten sozialen Bereichen. Strafgrund war generell die Störung der öffentlichen 

Sicherheit und des öffendichen Friedens. Dieser weite Straftatbestand fungierte ob­
jektiv ebenfa.lls als Erziehung zu disziplinierten Vcrkehrsfonnen, nicht als Schutz 

subjektiver Rechte von Bürgern.7 Das Strafrecht war noch nicht abgetrennt von der 
enorm ausgeweiteten fürstlichen Polizeigewalt. Beide waren auf eine hoheitliche 
Gestaltung der Gesellschaft gerichtet, auf Erziehung der Einzelnen zu rationalem 
friedlichem Verhalten . Die Anwendung des kaum präzis besrimmbaren Tatbestan­
des des crimen vis war dem in seiner Auslegungskompetcnz unbeschränkten und 
naturrechtlich vorgebildeten Richter überlassen. 

J . Der Gewaltbegriff der deutschen liberalen Strafrechtslehre 

In der Gesellschaft, die aus den Jahrhunderten der am Kriminaldelikt des erimen vis 
orientierren Strafjusejz und der fortschreitenden Monopolisierung gesellschaftlicher 

Machtminel hervorging. war die gewaltsame Selbsthilfe weithin extcrrirorialisien. 
Die Gesellschaft zeichnete sich, in der Beschreibung Norben Elias·. durch befriedete 
Räume aus ... gesellschaftliche Felder. die von Gewalttaten normalerweise frei sind«.s 
Die frühe kapitalistische Gesellschaft, die sich jenseits staatlicher Zweeksetzung. 

über das Medium des Geldes marktmäßig vermittelt reproduziene, machte Gewalt­
freiheit als Rahmenbedingung formeller Gleichheit und Freiheit der Marktteilneh­
mer erforderlich. Im Hinblick auf die Verhaltensanforderungen. die der Vergesell­
schaftungsmechanismus des Marktes stellte, mußte sich die moderne Pönalisierung 
von Gewalt in vielfacher Hinsicht von der crimen vis-Justiz unterscheiden. 
Der serafrechtliche Gewaltbegriff wurde zunächst auf die Fälle der groben Verlet­
zung des GewaltverbolS eingegrenzt. Jene Vielzahl von Willensbeeinflussungen und 
Zwangsausübungen, die - gleichrangig mit der Freiheit der Subjekte von außeröko­

nomischer Gewalt - die ökonomischen Bedingungen erfolgreichen Markeverhaltens 
und funktionierenden gesellschaftlichen Austausches bildeten. wurden geschieden 
von den Willensbeeinflussungen, die mie der Vorseellung eines äquivalenten Austau­

sches gänzlich unvereinbar waren. Der alte. umfassende Gewaltbegriff des crimen vis 
wurde eotmischt. Zugleich wandelte sich auch der kriminalpolitische Zweck des 
Gewaltverbotes. Gegenüber dem Ordnungszweck des crimen vis [rat der an die 

7 Durch das ,rimen vi, werden poliuilichc Aufg.ben millels malrechtlicher Sanktionen verfolgt. Vgl. 
dozu GI",or, Abhandlungen m, cl. m Ö,,,,rreieru<ehen S,nlredu, Bd. !. ,80. S. 24 11.; Amelung, 
Rtchugüterschutz und Schu,z der Gcsellsch.lt, '97', S. u H.; BI.nk, Vr,..,.,1ltung und Vcrw:l!tung'w;,­
.. nschaft , in: Kress/ Sengn>." (Hg.), [>oli,ikw;s",n,ch:J" '969, S. 468 11 ,; ~uch Fruorhach, lehrbuch des 
gemeinen in DeulSchland gilhigrn peinlichen Rr<:hLS, 1>. Aun., ,8 }6, § H, Anm. b. 

SEI; .. , ö . J . 0" Bd. >, S. )l If.; vgl. zum Au . .,:ug körperlicher S,r~fen 'us dem Struvollzug Foucauh, 
Überw~chfn und Strafen, '977, S. 93 fL 
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Ermöglic.hung privatrechtlicher Rechtsgeschäfte angelehnte Zweck des Schutzes in­
dividueller [nteressen in den Vordergrund. Um der Rechtssicherheir willen wurde 
schließlich der Gewaltbegri(f insgesamt einer unbegrenzten Auslegung entzogen. 
Nicht mehr am Zweck sozialen Handeins, wie es die narurrechdiche Rechtslehre 
impliziene,'durfte das Urteil des Richters ansetzen, sondern an seiner mit den Ver­
gesellschaftungsformen der bürgerlichen Gesellschaft unvereinbaren Handlungs­
form ... Schrecklich immer - auch in gerechter Sache - ist Gewalt« 'Q- so sollte fonan, 
wie Binding zusammen{aßtc, die Gewalt als Mittel jedweden Zweckes strafbar sein. 
Gewah sollte kein rechtmäßiges Mittel mehr sein, um Rechtszwecke zu verfol­
gen. 
Mit Binding" setzte sich in der strafrechtlichen Diskussion auch eine andere Funk­
tionszuschreibung für den GewalH3tbestand durch . Nicht mehr, wie noch Feuer­
bach" betont hatte, der Herstellung öffentlicher Sicherheit und öffentlichen Friedens 
sollte das Gewalt ... erbot dienen. Der Strafzweck der Kriminalisierung von Gewalt 
wurde ... ielmehr auf den Schutz der Wmensfreiheit des Einzelnen bezogen." Frei­
heitsschuu wurde zur Aufgabe des Strafrechts. 
Die entscheidende Eingrenzung reduzierte den alten Gewaltbegriff auf körperliche 
Gewaltsamkeit. Nicht die bloße Nötigung, die Herstellung einer Notlage war der 
tatbestandliche Anknüpfungspunkt der Pönalisierung, sondern der körperliche, ge­
waltsame Eingriff. Zahlreiche Sondenatbesünde des crimen vis wurden zu Sonder­
delikten abgespalten und gesondert kodifiziert, der Grundtatbescand der Nötigung 
mit Gewalt auf das grundlegende Gewaltverhältnis der Körperlichkeit reduziert. 
Nach dem se.inerzeit vorherrschenden Gewaltbegriff Franz von Liszts ist Gewalt 
-rohe körperliche Kraft«'" »Anwendung erheblicher Kraft zur Überwindung eines 
erheblichen (nicht etwa bloß beabsichtigten) Widerstandes«. '< 

Durch diese Eingrenzung des Gewaltbegriffes auf Kraftentfaltung waren alle For­
men subtiler, strukturell in einem marktadäquaten Verhalten angelegter Gewalt 
suatlicher Sanktion einerseits entzogen und andererseits für den, der die Macht 
hane, sie zu handhaben, freigesent . Struktu(elle Gewalt ohne körperliche Aggres­
sion blieb in den befriedeten sozialen Räumen zurück. Innerhalb der durch das 
Mittel körperlich-physischer Gewalt gebildeten Schädlichkeitsgrenzen war die Be­
liebigkeit des Wollens und Tuns, die Freihe.it von ;mßerökonomischem, ungesetzli­
chem Zwang gewährleistet. Mit einem Tatbestand, der allein die physische Krafrent­
faltung pönalisierte, war der Gewaltbegriff rechtsstaarlich geworden. Er entsprach in 
dieser Fassung dem Kon2ept positivierten und tatbestandlieh bestimmten Rechrs. 

9 Beniamin. Kruik der GewaII, •.•. 0 .• S. l' I. ; Zur E,hisionmg und zum Wcrrbczug der naIurrC<:hdichen 
Re<htskonzeption Ouo. Die ge>chiehdichen Wirkungen deo christlichen NarurttchLS, in: Böck]clBök· 
kcnfördc (Hg.). N.turrt'Cht in der Knok, 1973, S. 61 ff. (68 0; zur Bedeulung der .imp\izienen Absiehl' 
vgl. Noonan, Konven.ionen und Konstruktion~ des N.turrechts. in: BöeklclBockenlördc (Hg.). 
a. a. 0 .. S.80 (8) iI.). N.turrechtliche Prinzipien seIz.en sich uhu die Rneption der italienischen 
RechL<lchrc durch. Vgl. Mitlm/L,eberich, Deutsch. Rech"&",,chidue. 15. Aufl. 1978, S. 1 S S (f.; Döring, 
G~<chicht~ der deulSehen RcchtspflCf.~ .eit 1500, '9!S . 

!o Bindi"g, Die Normen und ihre UbertfCtung, Bd. I, 4- AuO., '9H, S·~9J· 
lIDe .... Lehrbuch des .lIgemeinen deutsch.n Strafrechts, Besonderer Teil, Ba. I.~ . AuO., '9°1, S. g, (f.; 

d." .. DIe Nonnen und ih~ Übemelung. Bd. 1, 1. AuO., '916, S. 'J. 
'L Feuerbach. Lehrbuch, •. , . 0 __ S 400. 

') VgJ .• uch Li'zt, Lehrbuch dc:s deulschen St .... frechts. '908, S. 347 H. ; ßinding, Lehrbuch, Bd. I, a. •. 0., 
S.8). 

14 LiS2l. Lehrbuch. , .•. 0., S. H 8. 
'5 De" .• ~ . •. 0 .• S. H7; Bindings Konzeption de, Nö,igungmlbeslands war demgegenüber in zwie­

schlächtigcr Weite modem. Binding betonte zum einen die Funktion d •• Schutzes der Willen,freiheit, 
lum ,bor Meh M.tJlg~be die .. r Funk.ionsbestimroung der Suolrecbtspfl"ß< zu einer rein Ideologischen 
T •• bem.nds.uslegung, die bereits die DiHercnz zwischen Gew>.lt .1, Mittel und NÖligung als Wirkuns 
n,vclherte. Vgl. Lehrbuch. Bd. '. l. a. 0., S. 81; dnu Keller, S.r:tfrechdicher Ge ...... hbegriff und Sta,ts­
gew,lt, 1'&1. S. 'JS (. 
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112 Die Pönalisierung setzte beim bloßen Mittel .Gewalt< an, die Beurteilung gerechter 
und ungerechter, rechtmäßiger oder unrechtmäßiger Zwecke war der Gerichtsbar­
keit entzogen.'6 

4. Der GewaltbegriJ! in der Rechtsprechung des Reichsgerichts 

Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zum GewaJt-Nötigungstarbesund des Straf­
geselZbuchs war - bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein - von dem oben 
skizzierten liberalen Gewaltbegri(f bestimmt. '7 Gewalt war d:mach Anwendung kör­
perlicher Kraft z.ur Beseitigung eines tatsächlich geleisteten oder doch mit Bestimmt­
heit erwarteten, nur durch Körperkraft zu unterdrückenden Widerst.ands. Selbst 
noch dort, wo das Reichsgerichr den Gewaltbegriff zu relativieren begann'i und so 
der Kritik der Literatur" an dem engen Sanktions bereich des Gewalrbegriffs entge­
gen kam., hielt es an dem Konzept der Gewalt als eines spektakulären, am Bild des 
offenen Kampfes orientierten Handlungsablaufs zwischen Täter und Opfer fesr. 
Gewalt war ein eigenscändiges. vom Nötigungserfolg (Willensbeeinträchtigung) un­
terschiedenes Handlungselement. Das Reichsgericht><> betOnee, daß "das Geserz 
nicht allgemein die Freiheit der Willensentschließung oder Beütigung schützt, viel­
mehr nur die Beeinflussung durch Gewalt und ganz bestimmte Formen der seeli­
schen Einwirkung unter Strafe SIelIr. .. 
Auch don, wo sich das Gericht in späteren Entscheidungen von der Körperlichkeit 
der Handlung als Kriterium des Gewaltbegriffs abwendete und zunehmend auf die 
Körperlichkeit der Zwangseiowirkung abstellte, war es sich der Grenzen des Nöri­
gungstatbestands bewußt. Das Nötigungsmittel der Gewalt blicb identifizierbar. 
Erst nachdem von den nationalsozialistischen Machthabern das rechtsstaadicbe 
Analogieverbot aufgehoben worden war. bezog das Reichsgericht solche Handlun­
gen, die kaum mehr Elemente intensiver Kraftenrfalrung enthielten, in den Gewalt­
begriff ein . Methodisch korrekt immerhin machte es diese Rechtsprechung als auf 
Analogie beruhend deutlich. Der im Jahre 1943 eingeführte § 240 Abs. 1 StGB"­
»Rechtswidrig ist die Tar, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Zufügung des 
angedrohten Übels zu dem angestrebten Zweck dem gesunden Volksempfinden wi­
derspricht« - eröffnete der Justiz einen weiten Manövrierspielraum; zwischen recht­
mäßiger und rechtswidriger Gewalt konnte nun »zeitgemäß" unterschieden werden . 
Der § 240 Abs. 2 StGB wurde nach 1945 ohne sachliche Änderung in die heute 
geltende Fassung gebracht: »Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der 
Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich 
anzusehen ist." 

/6 Vgl. Eli:os,~. 1.0., S. )10; .uch Weber, a. ,. 0 ., S. 439 . AI. Selb-sthilfe-Re<iduen bleiben d.s Notwehr­
recht und cl,.. Re<:hl Lur Fe'tnalun. und Widerst.ands-Br~hung nach § '1l9 BGB benchen. soweit cs um 
Erfolgsvcrei,elung gcgcnüb~r PerSOnen gebt. Sie unlCr~eg~n .ber den VOM.u"c'~ungco und Bedingungen 
der §§ >27 Abs. t, tJo BGB. 

'7 Vgl. RGSt 27, 405; 56. S8; S8, 99. 64, "5.69. HO; 73 , 3H' 77, SI; RG JW '938, 189. q 84' 
,8 Z. B. in den sog. Schrcckschuß{~lJeo RGSt60, '57(158); 66. JSJ (}S5 1.), in denen mit der körp~rlichcn 

Wirkung cl .. Schreckschusso< ~rgum~oti~n wird. 
'9 Binding, uhrbuch, ßd .• ,~.,. 0., s. 8>. Danach i~. Gewalt jW" Einwirkung, .welche den Angegeufe­

nen der Fähigkei, der WUleosbiJdung beraubt .- (ebd .). 
20 RGSt 64, 11) ("7); auch RGSt S6. S7 ff. 
lJ Dazu RIe.uch, in: Gurmer, DlS kommende deutsch, Strafrech" Bos. Teil, 19J6. S. ~lO H.; Klee, DS,R 

'94). "S ff. 
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J. Die RelativieYlmg des Gewalt beg riffs in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs 

Dort, wo das Reichsgericht die Ausweitung des strafrechtlichen Gewaltbegriffs als 
analoge Anwendung des Gesetzes noch deudich gemacht hatte, wie auch dort, wo es 
selber Gewalt schon im wesentlichen in der Zwangswirkung gesehen hatte, knüpfte 
der Bundesgerichtshof mit seiner Rechtsprechung an. Dort jedoch, wo auch das 
späte Reichsgericht nocn an der rechtsstaatlichen Bestimmtheit des Gewaltbegriffs 
als eines eigenständigen, nicht mit dem Nötigungserfolg identischen Begriffs festge­
halten hane, verfolgre der BGH eine neue, eigenständige Gewaltkonzeption." 
Die politische Dimension dieses neuen Gewaltbegriffs wurde bald deutlich. Als in 
den 50er Jahren Funktionäre der KPD dazu aufriefen, die Bundesregierung durch 
einen Generalsueik »hinwegzufegen .. , bewertete der BGH in einem Klima des kal­
ren Krieges Generalstreik als Gewalt und verurteilte die Funktionäre wegen Vorbe­
reitung zum gewaltsamen Hochverrat. Der BGH sah durchaus, daß bei der EinSlu­
fung eines Generalstreiks als Gewalr niche mehr mit dem Kriterium des körperlichen 
Eingriffs in die Willenssphäre des anderen Subjekts operiert werden konnte. Aus der 
Überlegung, daß es andere und wirksamere Mittel als die körperliche Gewalt gebe, 
um eine Bundesregierung zu stürzen, folgerte das Gericht, daß alle Mirtel, die eine 
der körperlichen Kraftencfalrung ähnliche Wirkung haben, dem Gewaltbegri[f sub­
sumiert werden müßten. Für Gewalt könne »entscheidend nur die Zwangswirkung 
sein«.~} 

Mit dieser Aufgabe eines von der Nötigungswirkung abgrenzbaren GewaltbegriHs 
als eines eigenständigen Handlungselements konnten nun alltägliche Vorgänge, 
nämlich alle intensiven Zwangsausübungen, der Strafbarkeit unterworfen we(den. 
Nicht mehr die Art der Zwangserzeugung war das Kriterium für Gewalt, sondern 
die Wirkung, die sich mit Zwangsausübung erzielen ließ. Der alte Gewaltbegriff war 
nahezu" aufgegeben. Immerhin haue der BGH bis dahin :wmindest daran fescgehal­
ten, daß die Zwangswirkung eine körpervermirtelte Wirkung zu sein habe. 
Wiederum in einer neuralgischen Situation weitete der BGH den GewaltbegriH zu­
sätzlich aus. Während der Protestbewegung der 60er Jahre war die Rechtsprechung 
mit Demonstrationen konfrontiert, die Straßen, Eingänge, Zufahrten, usw. blockier­
ten. Der BGH verurteilte damals Studenten, die sich vor eine Straßenbahn gesetzt 
hatten. um gegen Fahrpreiserhöhungen zu protestieren, wegen gewaltsamer Nöti­
gung. In dieser Leitentscheidung genügte es dem BGH für die Feststellung von 
Gewalt, daß die Studenten bei dem Straßenbahnführer »einen psychisch determi­
nierten Prozeß in Laufu gesetzt ha[[en, der diesen zu der Einsicht geführt hatte, daß 
er halten mußte. Dies sei intensiver ZW3ng und daher Gewalt!']n der RechlSpre­
chung auch der unteren Gerichte hat sich dieser Gewaltbegriff inzwischen allgemein 
durchgesetzc. 

u Vgl. ßGHS, I, 145 (146 L), wo der BGH .uch die heimliche Bcibringung vOn Be .... ubungsmu:teln .\, 
GeWAlt ""sah; anders RGSI 64, ") (,,8); .ueh RGS, S6. 87 (88 If.); S8. 98 I. 

13 BGHS, S, '02 (I. Zur Kritik s. Abendro,h, Die Anwendung d .. SS 80 Ir. StGB den Streik in dcr Bun­
denepublik, in: cl .... " Arbellcrkbsse. St:ut und Verhssung. 197!.S. 100 Cf. Ausfuhrlich zu dieser Rt<:b.­
sprcchung: v. BrurlIltck, Po~usehe luSli~ gegen KommuniSlcn '94'-'968, 1978. S. 9S f. 

'4 Der BGH hielr zun.chs! noch doran {eu, d,ß die Handlung ~1s .korperlicher Zwang- emplunden 
werden müsse. da> Opler 1!. B. -nerva. und unsicher. (BGHSt '9, 16) H.) gcm1Ch. werd,,", das Ner­
vensystem ,Is KörperekmeOl angesprochen werden müsse. Schon diese Icgitim'lOrischcn Hillsformtn 
s;"d als .Entwenung vOn Defini,ionen 2u leeren Hülsen- (Müller-Dielz, Zur Entwicklung des mal­
rechtlicheo Ge..,.hbtgrifh. GA '974, S. H ff. (so) beuichn.' worden. die ,ul einer .grole,ken Am.­
!curphysiologie. (laobs, NOligung durch Drohung aJs Frcibcitsdclikt. Pe,,,,, F .. uchrill, 1974. S. 69 (I. 
(77») b.",lllen. 

'5 BGHS, 1). 46. 

IlJ 
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Der Begriff der Gewalt ist mit dieser Rechtsprechung gänzlich in dem der Zwangs­
wirkung (Nötigung) aufgegangen. Daß auch lautes Geschrei und Lärm eine strafbare 
Zwangswirkung entfaltet, $leHte der BGH im Jahre 1981 fest, als er die Verurteilung 
von Studenten wegen Gewaltnötigung bestätigte, die in Vorlesungen Dozenten 
übertönt und diese, weil weiteres Reden erfolglos war, zum Abbrechen der Vorle­
sungen veranlaßt hatten. Gewalt wendet demnach jeder an , der mit averbalen Mitteln 
einen Handlungserfolg eines aoderen vereitelt.'6 
Die Rechtsprechung begründet diese radikale Ausweitung des Gewaltbegrufs, der 
insbesondere bei Störungen im Straßenverkehr einen breiten Anwendungsraum ge­
funden hat,'7 in der Rege! niche. Gegenüber dem juristischen Publikum begnügt sie 
sich mit ungenauen Bezügen auf Präjudizien. 
Um angesichts der uferlosen Eingriffskapazität des GewaltbegriHs überhaupt zu 
emer Abgrenzung rechtswidriger von rechtmäßiger Zwangswirkung zu kommen, 
wendet sie je nach Bedarf die Verwerflichkeitsklausel des § 240 Abs . l StGB an . 
Diese Generalklauscl läßt jedoch nur eine kasuistische Relativierung des Begriffs 
rechtswidriger Gewalt zu, worauf noch einzugehen sein wird. Der BegriH stratbarer 
Gewalt hae sich in der Rechtsprechung dem Begriff der Störung der (polizeilichen) 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung genäherc. 

6. GewaltbegrifJ und vorrechtliche Dezision 

Wenn jedes averbale soziale Handeln, soweit es nur das Handeln anderer erfolglos 
macht, Gewalt im Sinne des Strafgesetzbuchs ist, dann erweitert sich nicht nur die 
soziale Zugriffskapazität der Strafrechtsnorm. Für die Rechtsprechung wird vor 
a.llem ihre Begrenzung auf solches Handeln zum Problem, das sich nicht funktional 
in die Verhaltensmaximen der durch Zwang und Willensbeeinflussung in ihrem in­
neren Gefüge zusammengehaltenen bürgerlichen Gesellschaft einordnet. Ökonomi­
sche Zwänge müssen von außerökonomischen str3frechtlich unterscheidbar sein. 
Nicht jede averbale Erfolgsvereitelung kann strafbare Gewalt sein. Wenn ein Kauf­
mann seine Waren ästhetisch besonders attraktiv macht, derart averbal seinem Kon­
kurrenten die Kunden weglockt und ihn zur Geschähseinschränkung veranlaßt, so 
kann das als Gewalt bewertet, aber wohl nicht bestraft werden (das UWG ist in 
diesem Bereicn einschlägig). Allerdings sind innerhalb des derart ausgeweiteten Ge­
waltbegriffs die notwendigen Kriterien der Unterscheidung von systemkonformem 
(straflosem) u~d systemgefährdendem (strafbarem) Handeln nicht mehr reclmför­
mig bestimmbar. Die Rechtsprechung sriitze sich auf zwei problematische Verfah­
ren, um die Abgrenzungsleiswng, die das Körperlichkeitskriterium des liberalen 
Gewaltbegriffs leistete, trotz der Aufgabe eines eigenständigen Handlungselemences 
»Gewalt« zu Wege zu bringen. 
Das erste Abgrenzungsverfahren ist kaum mehr als Verfahren zu bezeichnen. Auf 
der Ebene des Tatbestands (Nötigung durch Gewalt) wird (intuitiv) entschieden, ob 
eine Handlung schon oder noch nicht solche Zwangswirkung besitzt, daß sie als 
Gewalt pönalisiert werden müßte. Der BGH hat zu dieser Abgrenzungskonzeption 
ausgeführt : »Entscheidend ist hierbei, welches Gewichc der von ihnen (den Teilneh­
mern des sit-ins) ausgeübten psychischen Einwirkung zukam. Ob das Anbinden 
eines Hundes auf den Gleisen. um ein Beispiel der Verteidigung aufzugreifen, aus-

l6 BGH NJW '98 •• ,89-
~7 VgL dazu ußlen Abschnitt 7. 
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reichen würde, weil hier einem Weiterfahren nur psychische Hemmungen weit ge­
ringeren Gewichts entgegenwirken, kann dahinstehen .• '1 Solche Dezisionen, die auf 
das Gewicht einer Zwangsmotiv3tion abstellen, sind aus dem Gesetz nicht mehr 
begründbar. Es ist eine bloße Setzung, wenn die Blockade einer Straßenbahn oder 
eines NATO-Transporters Gewalt sein, das Einsperren eines Lehrmädchens im 
AutO durch den Ausbilder und Geschäftsherm, der sie dadurch zum Geschlechts­
verkehr zwingen will, diese QU:llirät aber noch nicht haben soll.'? 
Das zweite Abgrenzungsverfahren setzt an der Verwerflichkei[sklausel des § 240 

Abs . 2 StGB an. Mit dem Verwerflichkeitskriterium versucht die Rechrsprechung 
eine materiale Eingrenzung rechtswidriger Gewalt. Damit kehren die Zwecke, die im 
liberalen Strafrecht aus dem positiven Recht verbannt worden waren, in die Ge­
richtsbarkei[ zurück. Das Strafgericht hat LU prüfen, ob die Zwecke des zwangsaus­
übenden, erfolgsvereitelnden Handeins im Verhältnis zu den Mitteln vorrechtlichen 
Kriterien sittlicher Legitimität genügen oder ob sie schon zu verwerfen sind. Weil 
diese Abgrenzungsverfahren sich allerdiogs nicht mehr auf einen Fundus in der 
sozialen Lebenswclt verwurzelter, verbindlicher sittlicher Normen oder aber auf 
deren narur- oder vernunftrechdiche Konstruktion stützen kann, muß sie auf plau­
sible Normen des Alltlgs rekurrieren, die als opinio omnium unterstellt werden. 
Wenn der geprellte Freier von der Prostituierten sein Geld mittels physischer Gewalt 
zuri.ickholr, entspricht dies nach BGH »dem Rechtsempfinden des Volkes., ist also 
legitim.1oSelbst unter dem begrenzten Gesichtspunkt einer Legitimation durch Ver­
fahren erweist sich das von der Verwerflichkeitsklausel ausgehende Abgrenzungs­
verfahren als unzulänglich. Die Entscheidung über die ethische Dignität alltäglicher 
Handlungsnormen könnte allenfalls im Wege diskursiver Herstellung von Plausibi­
lität getroffen werden. Ein solcher Diskurs über richtiges Handeln ist aber angesichts 
der eindeutigen Rollenverteilungen im Gerichtssaal nicht möglich . 

7. Gewaltbegr,ff J,nd allgemeine Handlungsfreiheit 

Die Abkehr vom liberalen Gewaltbegriff und die Auflösung des Nörigungstatbe­
stands bis hin zu einem diffusen Erfolgsvereitelungsdelikt hat Konsequenzen für den 
Zusammenhang zwischen konstitutionellen Freiheitsgarantien und dereJ1 sozialen 
Realisationschancen. Diese Konsequenzen drohen die grundrechtlichen Sicherungen 
sozialer Freiheitsräume zu verschieben. Der Schutz individuen-, gruppen- und klas­
senbezogener Freiheitsräume besaß im bürgerlichen deutschen Konstitutionalismus, 
wie er auch das Grundgesetz der Bundesrepublik bestimmt, zwei Elemente, die sich 
gegenseitig ergänzen.l' Das eine ist der Schutz der bürgerlichen Freiheit vor dem 
Staat, begründet in den Grundrechten der allgemeinen Handlungsfreiheit, Mei­
nungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Koalitionsfreiheit usw. Bestimmte soziale Le­
bensbereiche der privaten Lebensgestahung, der Kommunikation oder der wirt­
schaftlichen Betätigung werden der Ordnungskompetenz staatlicher Gestaltungs­
macht entzogen und der individuellen oder sozialen Gestaltungsautonomie belassen. 

,8 BG HSt '}. 46. 
'9 So BGH NSIZ P,S,. J90 = JR "s.., 11 f . 
JO BGHSI '7, pS (Dimcnloho). 
J 1 Den Aspekt des SchuLzes dureh den SLUI bctont.c Hobbcs • Lcviallun., d:u antiel'"<ti,clle Elemen. 

beu;""". di. gC$U11lC burgerliche Verflssungsgeschicll.". Vgl. e.wa Perel., Obtr eine emanzipatorische 
Dim.",ion des Red"s, in: Fr.ihei. und GI.iehl.ei •• '98}. Her. 4. $. SI H. V&I . ferner BVerfGE ll, ~s 

(sr)· 
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116 Das zweite Element ist der Schutz dieser verschiedenen sozialen und individuellen 
Freiheitsräume durch den Staat, der gerade die Rahmenbedingungen dieser Freihei­

ten garantieren soll gegen solche Verkehrsformen, die die Freiheiten gefährden. Wie 

zahlreiche grundrechtliche Freiheiten unter den Vorbehalt des ausgestaltenden oder 

begrenzenden Parlamentsgesetzes gestellt werden, so werden dem Gesetzgeber 
durch die Grundrechte selber oder durch den Gesetzesvorbehalten beigegebene 

Schrankenbesrimmungen Grenzen gesetzt. 

Diese in Verfassungsnormen gefaßte gegenseitige Dependenz des Freiheitsschutzes 
vor dem Suat und des freiheitssehutzes durch den Staat steht und fällt aber mit der 

verfassungs rechtlichen Bindung insbesondere des Strafgesetzes an die Kriterien des 

Rechtssraates, wie sie das Grundgeserz insbesondere mit dem Bestimmrheirsgebor, 

dem Analogieverbot und dem gesteigerten Geserzesvorbehalt des nulla-poena-Sat­
ze.s vorsiehe. Eine sraatsauroritäre Transformation der Gesellschaft beginnt dort, wo 

diese unabdingbare Interdependenz VOn Freiheitsrechten einerseits und der Bestim­

mung ihrer Beschränkbarkeit (Schranken-Schranken) aufgelöst wird. Die jusuzstaat­

liehe Auflösung des Nötigungstatbestands droht - unter Beibehaltung der Ideologie 
des Freibeitsschlltzes durch den Staat - dadurch die demokratlsehen Freiheitsrechte 

auszuzehren, daß sie diese Interdependenz verfassungsmäßiger Freiheiten und ver­

fassungsmäßiger Grenzen ihrer Einschränkung durchbricht. 
Wie die Interdependenzen von Freiheitsrechten, Schranken und Schranken-Schran­

ken durch die Auflösung von Rechtsbegriffen unterlaufen wird, zeigen schon die 

Konsequenzen der BGH-Rechcsprechung für die durch Art. 2 Abs. ! GG geschütz­

ten Freiheitsbereiche; zu ihnen gehört u. a. der allgemeine Straßenverkehr. Nach der 

Rechtsprechung des BGH nötigt der Fußgänger, der sich in eine Parklücke Stellt,» 

um sie freizuhalten, und dadurch einen PKW-Fahrer am Einfahren hindert, ebenso 

mit Gewalt wie der SportWagenfahrer, der auf der Überholspur der AUtObahn eng 

auffährt und dadurch den vor ihm Fahrenden bedrängt.ll Wer einen anderen daran 

hindert, sich willensgemäß fortzubewegen, übt danach Gewalt aus. Das Recht, sich 

fortzubewegen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts l<- nach 

der Maxime : Es kann jeder cun und lassen, was er will (Art . .2 Abs. I, I. HaJbsarz 

GG) - im Grundsatz umfassend geschützt. Dieser Schutz reicht aber nach dem 

1 . Halbsatz des Art. 2. Abs . J nur soweir, wie die Handlungsfreiheit nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung verStößt. Den Begriff der verfassungsmäßigen Rechts­

ordnung hat das Bundesverfassungsgericht extensiv ausgelegt. H Wenn aber, in den 

Worten des Bundesverfassungsgerichtes, die verfassungsmäßige Ordnung i. S. des 

Art. 2. Abs, I GG die verfassungsmäßige Rechtsordnung ist, also ~die Gesamtheit der 
Nonnen, die formell und materiell der Verfassung gemäß sind",)l~ dann läuft das 

Recht, sich frei zu bewegen und frei zu handeln, nur dann nicht leer, wenn das das 

Grundrecht einschränkende (Straf-)Gesetz bestimmten Anforderungen genügt. Das 

grundrechtsbeschränkende Gesetz muß berechenbar sein, der Eingriff muß meßbar 

sein, der Tatbestand bescimmtY Nach der Auslegung des Nötigungstatbestands 

durch den BGH, wonach potenriell jede Zwangseinwirkung der Pönalisierung aus­

gesetzt ist, kann von Rechtssicherheir kaum mehr gesprochen werden. Daß auch die 

Auslegung eines strafgesetzJichen Tatbestands dem Verdikt verfassuogsrechdicher 

J2 BGHSI '$, 1j7 1. = J2 7~, Sr!· 
H BGHSt '9, 163 H. 
H BVcrfGE 6, jl ff.; S[. IUpr. 
H BVerfGE 6, jl (l6); vgl. \' . Münch , CG-Komm., Bd . I, z. Auß., Rdnr. 171. zu An. 1. 

36 BV"fGE. 6, P (;8); 'I. Rspr.; vgl. au(h BV.riGE So, 1S6 (.6.); BV~riG NJW '98',673 H. 
Jj Vgl. Schmid,-Blciblreu/Klein. GG- Kommentar. j . Auf!., Rd'lf. 9 zu An . • ; v . .Munch ••. a. 0., Rdnr. )l 

zu Art. 1; von ßwculung sind bei Slrafrcchunormcn die geslcigenm rCCht\Slut.lichcn Anforderungen 
dt$ An. J03 Abs . • GG. 
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Unzulässigkeit unterliegen kann, hatte auch das Bundesverfassungsgericht in seiner 
SpiegelentscheidungJs anerkannt, als es sich mit der strafrechclichen Mosaiktheorie 
und ihrer verfassungsrechdichen Zulässigkeit zur Tatbescandsauslegung auseinan­
dersetzen mußte. Nicht nur das Gesetz selber unterliegt den Begrenzungen durch 
die verfassungsmäßige Kompetenzordnung, die rechtssraatlichen Verhältnismäßig­
keitskriterien und das Bestimmtheirsgebot. sondern auch das, was der Richter in 
möglicherweise unbegrenzter Auslegung aus einem strafrechtlichen Tatbestand 
machc. J9 Die Grundsätze der Begrenztheit, Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit 
staatlicher Eingriffe in die Handlungsfreiheit gebieten eine strikte Auslegung der 
Strafgesetze. 

Wird die Interdependenz zwischen Freiheitsrechten und der verfassungsrechtlichen 
Bändigung der staatlichen Eingriffsmacht durchbrochen, so wird das allgemeine 
Gewalrverhälenis des Bürgers zum Staat umgestaltet. Der Schutz der Freiheit vor 
dem Staat wird gegenüber jenem durch den Sta;tc zurückgestellt,~Bei der Nötigung 
werden immer neue und weitere Rechtskreise und Interessensphären in den Sank­
tionsbereich des staatlichen Freihejtsschutzes aufgenommen. Dazu gehären etwa 
auch jene, die dem Straßenverkehrsrecht zuzuordnen sind. Diese Rechrskreise wer­
den mit dem § .240 5tGB nach Maßgabe der Rechtsprechung durch unberechenbare 
Sanktionen auf allgemeine Konformiütserwartungen eingestellt. Normen unbe­
stimmten Tatbestands und damit unbestimmter Sanktion waren und sind aber wegen 
ihrer Überregelung von Lebensbereichen und ihres umfassenden Sanktionspotenti­
als bisher als Dis7.iplinarordnung vor allem eingesetzt in den sog, besonderen Ge­
walrverhältnissen." In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt die Ten­
dem., das allgemeine Gewaltverhältnis, wie es sich wesentlich über die Strafgesetze 
realisiert, dem Rechtsstarus des besonderen Gewalrverhältnisses anzunäbem. Das 
dieses Gewaltverhältnis ausfüllende Strafgesetz, das Gewalrverbot des § 240 StGB 

als lcx generalis des Freiheitsschutzes, ist - aufgelöst in ein allgemeines Erfolgsver­
eitelungsdelikt - ähnlich handhabbar wie die Anstaltsordnung, die einzig den 
Rechtssacz enthält. es habe Ordnung zu herrschen. Die Interdependenz von Frei­
heitsschutz und Begrenzung des freiheitsschützenden Staates h.insichclich der dem 
Freiheitsschuez adlquaten Maßnahmen ist dann aufgehoben. wenn Freiheit - als 
abstraktes Rechtsgut gefaßt - in beliebiger sozialer Erscheinungsform staatlich defi­
niert werden kann. Freiheit kann dann zu einer Legitimationsfigur justizieller Ord­

nungspolitik werden. 
Die Maximen straßenverkehrsrechrlicher Sittlichkeit, die die Rechtsprechung zur 
Nörigung im Straßenverkehr dadurch produziert, daß sie das öffentliche Interesse an 
der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs in der Form eines Schurzes individu­

ierter Freiheit privater Entfaltungsinceressen auf dem knappen Gut Straße durch­
setzt, sind auf den ersten Blick unproblematisch und wenig spektakulär. Getahrlich 
wird dieses Konzept der Produktion guter Sitten, wenn es übertragen wird auf 
grund rechtlich geschützte Lebens- und Handlungsbereiche, die - so das Bundesver-

)& BVerfGE 10, 16. (179/f.). 
39 Haffkc ZStW '97', S. 37 (S6 f.). 
40 Vgl. Ne);', W,rum die DC'UlSchen keine .Mar.;.ill.i$e. h:.ben, In, Tohldipur (Hg.), Verfassung, Verfas­

sungsgerichLSbarkcit, Politik, '976, S. 1 S H. (22 1.); ouc.h: Schiller, Verfa"un&$geb.nde und verfassungs­
schutzend. Gc", .. lt des Volkes, in: Klönne u .•. , Lebendige Verfassung-das Grundgesetz in P.rspektive, 
'981 , S. '90; Preuß, Nachträge zur Theorie des Rech!.", .. " •• , in: Tohidipur (Hg.), Der bürg.rliche 
Recht"'L1lt, Bd. I, '978, S. 8. If. 

~I VgL Moyer, AöR Bd. J (1888), s. I (SJ L); zur Struktur be<ondercr Gew.Jtverhähni.sc Podlech, 0 .... 
Grundrecht der Gt",issensfrcihci, und die besonderen Gcwahverhähni"e, 1969. Da< BV"rfG hlt die 
RechtswirklIng de' GrundJ-echte nunmehr jedenfalls dem Gnmds31z nach auch ~ul das besondere Ge­
walrwrhöJ<nis ausgedehnt. Vgl. BVerfGE H, 1 If. (Straf..'ollzug); 41, '59; 47, 79; 45. 400 (Scbule). 

/'7 
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1/8 fassungsgericht zur Meinungsfreiheit - für eine freiheitliche und demokratische 
Staatsordnung schlechthin konstiruierend sind'" 

8. Gewaltbegnff und DemonstT4tionsfreiheit 

Fruchtbar gemacht hat die Rechtsprechung den weiten Gewaltbegriff mir einer spe­
zifischen Ausgestaltung des Demonstrationsrechts. Das in Deutschland erst spät 
durchgesetzre Recht, sich zu versammeln und zu demonsrrieren, ist trolZ. aller Wei­
terentwicklung von Kommunikationsmedien für viele das einzige Mittel, sich an der 
allgemeinen Meinungsbildung zu beteiligen und sich Gehör zu verschaffen. 41 Das 
Grundgesetz begrenzt das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis zu versam­
meln, mit dem Art. 8 Abs. 1 GG auf die friedliche und unbewaffnete Versammlung 
und stellt die Versammlung unter freiem Himmel nach An. B Ahs. l GG unter den 
Vorbehalt des Parlamentsgesetzes. Der Verfassungsvorbehalt der Friedlichkeit der 
Versammlung ist auf dem Hintergrund des VersammlungsgeseLZes (§ 5 Nr . .3 und 
§ 13 Abs. I Nr. 2 Versammlungsgesetz) eng zu fassen." Erst die gewalttätige, d. h. 
die aktiv gewaltsame Ausübung des Versammlungsrechts kann sich nicht mehr auf 
den verfassungsrechtlichen Schutz berufen. 
Als sich in den secbziger Jahren mit der Wiederentdeckung des lebendigen und 
dynamischen Demonstrationszugs die Srrafgerichte mit Demonstrationsaufrufen ge­
gen Erhöhungen der Kosten für den Nahverkehr oder die fortschreitende Konzen­
tration von Medie.nmachr bei bestimmten Verlegern auseinandersetzen mußten, 
hatte Sich der weite GewaltbegrifI des Nötigungstatbestands bereits durchgesetzt. 
Das Landgericht Köln nahm in seinem Uneil vom 3 [. 10. 196811 bei einem Sitzstreik 
vor einer Straßenbahn eine Nötigung durch Gewalt an, ebenso andere Gerichte in 
ähnlichen Fällen .,6 Sie vemeinten Jedoch im Hinblick auf die Grundrechte die 
Rechtswidrigkeit bzw. nahmen einen Verbotsirrtum der Demonstranten an . Einen 
anderen Weg ging der BGH, als er das Urteil des Landgerichts Köln aufhob.'7 Er 
stelIre zunächst ebenfalls eine Nötigung durch Gewalt lest, weil Willensfreiheit und 
Entschlußlreiheit des Straße.nbahnführers psychisch beeinmichtige wurden . Sodann 
erkJärte er, bei Nötigung mit Gewalt sei die Rechtswidrigkeit »praktisch indiziell.·a 

gegeben, so daß für die Anwendung der Verwerflichkeitsklausel kein Raum mehr 
bleibe. Der Demonstrations-Sitzstreik sei durch das verfassungsrechtlich garantierte 
Demonstrationsrecht gerade deshalb nicht geschützt. weil nur die friedliche Demon­
stration gewährleistet sei . 
Nach der Logik des Bundesgerichtshofs ist das passive Sitzen auf Straßenbahnschie­
nen rechtswidrige Gewalt. Rechtswidrige Gewalt ist unfriedlich. Unfriedliche Ver­
sammlungen sind vom Schutz des Versammlungsrechts ausgenommen. Das Verfas­
sungsrecht der Demonstrationsfreiheit steht daher unter dem Vorbehalt des Strafge­
seu.es. Das Strafgesetz - in der Inrerpretation des BGH - steht demgegenüber au-

41 Vgl. BV~rfGE 7, 19S (lOS); 12. II} (11S). 
4l Vgl . Ou, Die Vus..ammlung'· und DemonSlr.llion,frcihci •. in , "~rds (Hg.). Grundrechte .1, f'und.ment 

der I)~mok .... tl., '979, S. I J91f.; auch Denning<r, ZRP 1?68, S. 4' H. 
44 VgJ . Oll, ~. 1. 0., S. IjO L; ders., Kommen!>r zum VersG, 3. Aufl., Rdnr. 8 Einf.; Stein, Sn.tule<:h., 

8. Aun" S, 'n ff.; D;e,e!/ GinL7.cI, J(ommen1:>r zum VenG, 5. Au/I.. l\.dnr. 46 zu § , Inlt %. T . ~. A.; 
Ho{{m;\tln, jWS 1976, S. J9J {f. 

45 J2 1969. 8011. 
46 AG Bremen, J2 1969, 79 L; AG Fr~nkfun . j'Z '969. 100 ff. 
47 BGHS, l} , .. 6. 
48 ßGHS, I}, 46 (ssl. 
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ßerhalb jeder verfassungsrechdichen Kritik. Der verfassungsrechrliche Schutz reicht 

nur so weit, wie nicht Gewalt im Sinne von Erfolgsvereitelung vorliegt. 

In Konsequenz dieser Rechtsprechung kann die DemonstT3tjonsfreiheit leerlaufen. 
Aus dem Gesetzesvorbehalt des An. 8 Abs. 1. GG und dem Verfassungsvorbehalr 
der friedlichkeitskLwsel ist damit ein allgemeiner Gewaltvorbehalt geworden, der 
nicht mehr nur die gewalttätige, aggressive, sondern schon die hinderliche Demon­
stration zu einer rechtswidrigen mache, wenn die Hinderlichkeit nur ein gewisses -

von der Rechtsprechung festzustellendes - »Gewicht" hat.j~ Der vom BGH konstru­
ierte strafrechtliche Gewaltbegriff wirkt unmittelbar in den verfassungsrechtlichen 
Freiheitsschutz ein und zersetzt ihn von innen her über die Friedlichkeitsklausel, die 
mit dem unspezifischen, enorm erweiterten Gewaltbegriff in eins gesetzt wird . 

Der Gewaltvorbehalt, untcr den der Bundesgerichtshof die Ausübung des Demon­

strationsrechts gestellt hat, stellt damit das entscheidende Transmissionselement für 
die Verpolizeilichung des Demonsuationsrechtes dar. Wird der Schutzbereich des 
Art. 8 GG auf die nach Maßgabe des strafrechtlichen Gewaltbegriffs »gewaltlose« 
Versammlung eingegrenZl, kann gegen alle Demonstrationen, bei denen die Gefahr 
bestcht, daß die Teilnehmer Verkehrs- und andere Behinderungen "von einigem 
Gewicht« verursachen und dadurch »mit Gewalt .. eiDe Zwangswirkung herbeifüh­
ren, auf der Ermächtigungsgrundlage der Sicherheits- und OrdnungsklauseJn der 
Landespolizeigeselze eingeschritten werden. Wieweit dies bereits dic WirkJichkeit 
der Ausübung dieses Freiheitsrechts bestimmt, hat Roman Herzog vor kurzem in 
einer Stellungnahme zur Frage der Gebührenpflichtigkeit von Demonstranten für 
Polizeieinsätze deutlich gemacht: »Die staatsbürgerlichen Rechte finden ihre Grenze 
- Stichwort Friedlichkeit, Stichwort Gesetzesvorbehalt - bei Versammlungen unter 

freiem Himmel. Und ich komme über den § 240 des Strafgesetzbuchs, über die 
Nötigung nach der Auslegung des Bundesgerichtshofs nicht hinweg. Hier werden 
keine Staatsbürgcrlichen Rechte wahrgenommen.«!O 

9. Gewaltbegriff und universitärer Lehrbetrieb 

Im Hinblick auf studentische Proteste und eine Störung der Vorlcsung eines Hoch­
schullehrers stellre das Kammergericht [978!' (est, der HochschuUehrer sei dadurch 
mit Gewalt genötigt worden, daß der angeklagte $rudent seine Kommilitonen zum 
Absingen eines Sclunähliedes aufgefordert und beim Opfer durch den Lärm eine als 
Gewalt zu qualifizierende Zwangswirkung hervorgerufen habe. Die Störung durch 
»heftiges und lautstarkes Reden im Hörsaal« und durch -das Verlangen einer sach­
fremdcn Diskussion« hatte das Kammergericht bereits in früheren Urteilen!' als Ge­
walt qualifiziere und dabei eine starke seelische Erregung und die durch sie bewirkte 
Beeinflussung auch der körperlichen Voraussetzungen freier Willcnsentschließung 
beim Dozenten unterstellt. Verwerflichkeit der Gewalt thematisiene das Gericht 
nicht und hielt sie damit für indizien. Mit Urreil vom 30 . 11. 1979B führte es aber 
aus, daß »Studenten, die keine Teilnehmer eines Seminars sind, sondern es nur auf­
suchen, um die Lehrveranstaltung durch unsachliche Fragen und das Verlangen einer 

4~ Die Versammlungsfreiheit "ch, d:uni, 7.ur Disposi,ion von $u.'$ru1w,hsch.tl, und S,(.tlgrrich,sbar-
keil. 

50 Spiegel '9S2. Heft 12, S. ~S r. Herzog iSl Innenmi"i,,<, Baden-Würtlcmbcrg" 
S t Az. (4ft.) S, 12,177 (84/77), 
5l Az, (,) Ss }6.17! (,.4"76); M . (~) S5 11.17) ('917); Az. (}) 5s B}/69 (108/69)· 
SJ Az. () $s 187178 ("0/78) = JR 79. ,62 f. 
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12 0 Diskussion gewaltsam zu verhindern« , i. S. des § 240 Abs . 1 StGB verwerflich han­
deln. Schließlich Im der BundesgerichLShof /98/ s, zwar nicht die bloß sprachliche 
Einwirkung auf den Dozenten für Nötigung mit Gewalt ausreichen lassen, wohl 
aber den Lärm, der den Dozenten übertönte und zum Abbrechen der Lehrveran­
staltung veranlaßte . Dem Urteil des KammergerichLS vom I. 2 . 1978" lag Lugrunde, 
daß der Hochschullehrer eine großzügige Praktizierung der rriifungsordnung w­

gunsten der Studenten öffenrlich gerügt hatte, dem Urteil des Kammergerichts vom 
)0. I I. 1978, daß der Dozent streikende und parolenspriihende Studenten in seiner 
Vorlesung mit NS-Terroristen verglichen hatte. Der Kern des Problems dieser Ur­
teile liegt in der Vernachlässigung der den Vorlesungsbetrieb strukturierenden Wis­
senschafLSfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG. 
Den Schutz der mirgliedschaftlichen Verfassung der Universität leistet die Wissen ­
schaftsfreiheit einerseits als Schutz einer institutionalisierten WahrheitSsuche. Dar­
unter fällt der Schutz der Vorlesungen , Lehrveransta.ltungen und sonstigen Diskus­
sionszusammcnhänge. AndererseiLS meint Wissenschaftsfreiheir auch den Schutz des 
sich wissenschaftlich betätigenden Individuums. Danach isr das R.echt des Hoch­
schullehrers, Erkenntnisse frei und ungehindert in den wissenschaftlichen Kommu­
nikationsprozeß einzubringen, ebenso vom Schutz des An. S Abs. 3 Satz 1 GG um­
faßt wie das Recht der Studenten, sich in Lehrveranstaltungen wissenschaftlich zu 
äußern und die Diskussion zu verlangen, wenn auch Gegenstand, Methode und 
Organisation prim~r durch den Dozenten bestimmt werden. Daß eine demokra­
tische Organisation des WissenschafLSbetriebs den Studenten nicht mehr auf das 
Schülerverhältnis der anstaltsförmig organisierten schulischen Sozialisation zurück­
werfen darf, hat auch das Bundesverfassungsgericht anerkannt, als es die Studenten 
.. als selbständig mitarbeitende, an den wissenschaftlichen Erörterungen beteiligre 
Mitglieder der Hochschule«J6 bezeichnete. Ist der Student nicht mehr bloßes Objekt 
der Wissensvermittlung,S7 sondern wissenschafc.lich Tätiger, dann findet die Wissen­
schafts- und Lehrfreiheit des Dozenten jedenfalls dort ihre Grenze, wo der Dozent 
die Studenten durch den Ausschluß jedweder Diskussion auf einen ObjekLStarus zu 
reduzieren sucht.s8 Diese mitgliedschaftliche Struktur und das Verhältnis der wech­
selseitigen Rechte von Dozent und Student im Rahmen des Universitatsbetriebs hat 
der BGH in seinem Urteil nicht thematisiert. Dies wäre nötig gewesen, denn sonst 
würde die Wissenschaftsfreiheit entgegen Art. S Abs. 3 GG unter einen allgemeinen 
Gesetzesvorbehalt gestellt. Im übrigen ist bei Konflikten wie dem dargestellten auch 
die Meinungsfreiheit zu berücksicl\tigen .j~ 

10. Gewalt beg riff lind Streikrecht 

Der letzte Bereich verfassungsrechtlicher Verbürgungen, der hier unter dem Ge­
sichtspunkt der Bedrohung durch die Rechtsprechung zur Gewaltnötigung thema-

S4 NS,Z 81 . u8. Vgl. Kohler, Vorlesungsstörung als Gewahnotigung NJW 8!, S. 10 If. m w. Nochw. 
S5 JR 1979, ,61. 
56 BVerfGE H. "5; vgl. Hartnwln, Die Freiheit des ",i<scnsch3ItJichen Prozesses, in: Pads (Hg.). 

>. a. 0 ., So J~J 11.; Denninger, D" Hoch,chuJrahmengt'Ct~ J97~, s. 8~ f. 
S7 BV.rfGE H. 1'5. vgl. lUch Massing, .Gruppcnuniversi,'" und .fo"chendes Lernen., in: Tohidipur 

(Hg.), Verfusung, Vcrf .. sung:<gerichLSb>rkei., PO~I;k. '976, S. ,84 ('9i ff.). 
S8 Dlmi. ;" noch. keine Au>sagc gem~ch. über die Grenun des Schutzbereichs de, Art. S Ab,. j für 

Hoebsehulkh.rer 11. Studen.en bzw. deren Befugnisse in dff konkr<'.e" Si.ultion. Vcl. dazu auch VG 
Karls",he, DVBI. 7}, 28) f. 

19 Zur Bestimmung des Normbcreich. der Meinunsslrcihen , Stein, S • .,,,r,,,,ht," a. 0., $. '07/.; vgl. a\Jch 
H,rtmann, in: Peffl, (Hg.),~. a. 0., S. ,6, Zur Plljch, der Dozenten zur Rilck,ich.nahme : BVerfGE)!. 
118; BVerIG, UrrciJ v. 7. 10. 80, C . IV. ,; vgl . auch S J Ab, . S HRG. 
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lisien werden soll, ist der unter den Schutzbereich des An. 9 Ahs. ) GG fallende 
Arbeitskampf. Der Streik als organisierte Arbeitsverweigerung ist eine spezifische 
und besonders wirkungsvolle Fonn der nach An. 9 Abs. ) GG geschüt2ten Koali­
[jonshetätigung.6' Ansatzpunkt für die Anwendung des Gewaltbegriffs auf den 
Streik ist für die Rechtsprechung ein Charakterislikum, das der Streik mit der De­
moostration gemein hat. Streik ist SelbstOrganisation der abhängig Beschäftigten. Er 
ist zugleich Element gesellschafclicher Selbstverwaltung. Wie die Demonstration, 
wie die Unterbrechung einer Universitätsveranstaltung ist auch der Streik ein Ein­
bruch in formal geregelte Handlungsabläufe, der von den Akteuren administrativer 
Verwalnmg als Störung erfahren wird. 

Für den überwiegenden Teil des strafrechtlichen Schrifnums6' und wohl auch bis vor 
kurzem für den Bundesgerichtsho{6' ist der Streik zumindest im objektiv-tatbestand­

lichen Sinne Nötigung mit Gewalt, weil er Zwang auf den $treikgegner bewirkr. 
Soweit der Streik aber den - im wesentlichen durch die Rechtsprechung des Bun­
desarbeitsgerichts - näher bestimmten Verhaltens- und Organisationsregeln61 (ver­
fassungsrechtlich zulässiges Kampfziel, keine Verletzung der Friedenspflicht, Effor­
derlichkeit und Verhälmismäßigkeit usw.) entspricht, soll der Streik nicht verwerf­
lich sein. Die :lrbeitsrechcliche Rechtmäßigkeit des Streiks bezieht sich aber bei ge­
nauer Betrachtung primär auf die fonnaJe Organisationsebene des Streiks. Konkrete 
Streik- und Demonstrationstätigkeit der Arbeirnehmer isr von der Rechtsprechung 
der Strafgerichre weiter bedroht. Das Detail des Streiks ist die Ebene, auf der die 
strafrechtliche Repression uber die Regelung des § 240 StGB primär anserzt. Nicht 
die Gewerkschaft in ihrem bürokratisch-organisarorischen Bestand ist von staatli­
chen Eingriffen bedroht, sondern der einzelne Streikende setzt sich bei der Durch­
setzung allgemeiner Arbeitsenthalrung der Bestrafung aus. 
Kar! Hennann vte will als rechtswidrige Gewaltnötigung bewerten, wenn ein Strei­
kender einem Arbeitswilligen ,.in den Weg triu, durch herabsetzende Aufschriften 
auf Transparenten ihn gezielt brandm3rkt, (wenn) Streikposten und Streikende sich 
vor den Betriebscoren zusammenrolten, (wenn) sie Streikpostcnkenen bilden oder 
Barrikaden errichten oder ( ... ) Arbeitswillige am Arbeitsplatz zur Einstellung 
zwingen .• / ' Als besonders schweren Fall der Nötigung bezeichnet er "die gemein­
schaftliche Nötigung durch eine Menschenmenge. Sammeln sich Streikposten und 
Streikende vor den Betriebseingängen zu einer Menschenmenge in der Weise an, daß 
der Arbeitswillige sich den Weg erst bahnen müßte, folgt die Aufgabe seines Ent­
schlusses aus der Undurchdringliehkeit des Menschenauflaufs.,,6\ 
Was die Nötigung des Arbeitgebers durch Streikende betrifft, soll darin, »daß die 
StreikJeilUng und Streikposten die Fortsetzung der Arbeit durch Arbeitswillige ver­
hindern und sei es auch durch das System der Passierscheine, eine Nötigung auch 
gegenüber dem Arbeitgeber«u liegen. »Der Arbeitgeber soll durch die rotale, gewaJr­
sam vergrößerte Arbeitseinstellung zum Nachgeben gegenüber der Gewerkschaft 

60 Vgl. Scho17.lMaunzfDüng/ Hcrzog, GG-Kommcntar. Rdnr. )09 H. zu An . , Abs . ) . 
6, Vgl. Schonkc/Schroder. SlGB-Komm .. Rdnr. 26 zu § '40 und die don ang. Li .. ; Dreher, 51GB- Komm., 

Rdnr. S zu § 240. 
6, BGHS.6, H6 (j4o); 8, 'O}: zOIcilclnd RGH NS,Z 198,. "S. 
6) Vgl. BA GE 1). '9' ()o~); lJ, ,\8~ (49S) ; ZU den Rech,m>ßigkcit>vor>u55C'1Wngen im Einzelnen 

ScholzfM.un"fDüng/Herzog. l . ' . 0 ., Rdnr. ).6 ff. zu An . 9: D:iublcr. D,. Arbeitsrech" '979, 
S. n61f. 

64 UI •• Streik und Pol iz"; , l . Aun., '974, S. JS. Ähnlich: Nie,e, Srreik und S,rnlrechL, '914. S. '7 rf.: 
Schroder, Streik und S,rlrr.chl, BB '9D. S. 'O'l; vgl. noch SchönkelSchröd.r, ,- a. 0., Rdnr. 16 zU 
§ l~O. UI., Schrift j" '971 cnUlanden 'us e,nrm im Auhng einiger Arbei,gcbelVcrbiindc crs,."etcn 
Gu,,,ch,en . 

6\ Ders., •. • . 0 ., S. )6-
66 Ders .••. 3 . 0 ., S. 19· 
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gezwungen werden ( ... ). Eine Nötigung gegenüber dem Arbeiegeber liege auch 
darin, daß Streikposten den An- und Abtransport von RohstOffen und Waren ver­
hindern und damit die Produktion bzw. den Absatz beeinträchrigen oder lahmle­
gen .• 61 

Die Rechtsprechung und Literatur ist dieser Auffassung weitgehend gefolgt. Der 
Fluglotse, der gegenüber einem Flugzeug, das zur Landung bereit ist, ein Landever­
bot ausspricht,'S nötigt danach ebenso mit Gewalt wie der Streikposten, der den 
Zugang in die Fabrik erschwert. 6? Demgegenüber geht die Arbeitsgerichtsbarkcit bei 
einem gewerkschaftlich geführten Streik von der generellen Vermutung der Recht­
mäßigkeit aus70, die auch für das Streikverhalten des einzelnen Gewerkschaftsmit­

gliedes gilt. 
Unter der - auch von der n-ahezu geschlossenen Meinung der Verfassungsrechts­
lehre?' geteilten - Voraussetzung, daß der verfassungsrechtliche Strafrechtsvorbehalt 
der nach Art. 9 Abs. I GG geschützten allgemeinen Vereinigungsfreiheit (Art. 9 
Abs. 2 GG) auch auf die Koalitionsfreiheil nach Art. 9 Abs. 3 GG angewandt wer­
den kann," kann die Strafbarkeit konkreter Handlungen zur Durchseczung eines 
Sueiks nach § 240 $tGB - wie bereits anhand des Demonstrationsrechts gezeigt - zu 
einer Verpolizeilichung des Arbeitskampfes eingesetzt werden. Ist z. B. die Behin­
derung Arbeitswilliger bei der Weiterarbeit durch ein bloßes Abstellen von Maschi­
nen Nötigung mie Gewalt. so ist die öffentliche Sicherheit i. S. der Landespolizeige­
setze gestört. Die Polizei wäre sogar verpflichtet. wie Vle meint, einzugreifenJ) Das 
Strafrecht bildet auch hier die Brücke, die von dcr Garantie eines Grundrechts zur 
Garantie einer polizeigesetzlichen Sicherheit und Ordnung führt. Die Ausweitung 
dcs strafrechtlichen Gewalcbegriffs macht diese Brücke breit und leicht begehbar. 
Vom Grundrechtsschutz bleibt für den einzelnen streikenden Arbeiter nicht nur 
dann nichts über, wenn - worauf Däubler zu Recht hingewiesen harJ<- Streikposten 

bewußt provoziert werden, um sie zu einem Verhalten zu verleiten, das dann das 
Eingreifen der Polizei rechtfertigen soll, sondern bereits das normale Streikposten­
stehen könnte bei verschärften Arbeitskämpfen für eine Verurteilung wegen Nöti­
gung genügen. 
Die Kriminalisierung des Verhaltens von Streikposten, das - ohne körperliche Ge­
walt - dazu führt. daß Arbeitswillige sich nicht trauen, den bestreikten Betrieb zu 
betreten, und ein Einsatz der Polizei zum Schutze des AIbeitswilligen häue eine 
fragwürdige Konsequenz. Das nach An. 2 Abs. I GG geschürzte Recht des Arbeits­
willigen, seinen Arbeitsvenrag ungestört zu erfüllen. würde das nach An. 9 Abs. 3 
GG geschützte Streikrecht, d3s einer wirksamen Durchsctzung bedarf, verdrängen. 
Aueh eine Anwendung des § 240 StGB auf unter den Schuezbereich des An. 9 Abs. 3 
GG fallende StrcikOlaßnahmen hätte deshalb den strafrechtlichen Gewaltbegriff zu­
niichst im Lichte der Arbeitskampffreiheie selber auszulegen, damit diese Freiheit 
nicht einem uferlosen Schutz anderer Interessen zum Opfer fällt. Die herrschende 
Meinung in der Strafrechtslehre will diese Interdependenz von grundrechtlicher 

67 Der< .... . 1 . 0., S. J9; Imt. dazu D:iubler. D.u Arbeitsrcchl, ~ .•. 0., S. 168 f. 
68 Vgl. Krey, JuS '974, 4~'; Dreher. a. l. 0., Rdnr. 4 zu ~ >40. 
69 B'yOLG N)W 1955, S .• 806. 
70 Vgl. wsammenl .. ,end Aulf.hn. RdA '977, S. "9 If. (tJ4 f.). 
7' SchoJ7.fMaunzlDlirislHerzog. a. a. 0., Rdnr. ))7 zu An. 9 rnwN: vgl. .ber D>mmlnn. Tarifvenrag und 

Arbeitsk.mpf. '977, S. ,~,; Sdunid(, NJW '965, 5, 4'4 (4)6 (.); D.ubltr, Stralbark~i, von Arbeil$k.ämp­
ren. in: Baumann-Dähn, Studien zur WirlSchl("krimin.lit~" '97>. S. 9' ff. 

7' Vgl .• ud> BVcrlG NJW '979.7°9. D1n.ch ist An . 9 Ab •. } GG ein ."'eiche5" Grundrecbt, d~< .ußer­
halb scinr5 h.nen Kcmbcrcidu vidf:ihigen. ,uch Schr>nkcn errichtenden ge5etzlichen Regelung.n 01-
loosreh •. 

7) UJe, •.•. 0 ., S. "I . 
74 D:'ubler, Da; ArbciU!<ch •••.•. 0., S. 169. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1983-2-107 - Generiert durch IP 216.73.216.73, am 16.06.2026, 10:06:28. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1983-2-107


Verbürgung und der Ausgestaltung ihrer strafrechtlichen Begrenzungen nicht aner­

kennen. Für sie endet der Grundrechcsschutzbereich immer schon dort, wo der 
Nonnbereich des § 240 StGB oder anderer Strafgesetze beginnt.11 Der Normbereich 

des § 240 StGB ist aber uferlos geworden. Der verfassungsrechrliche Freiheitsschutz 
wird durch einfaches Strafgesetz suspendierbar. 

11 . Gewalt beg riff und Freiheit als Rechtsgut 

Die Ausweitung des GewaltbegriHs in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
z.um Nötigungst3tbestand ist konsequent im Rahmen eines Konzepts des Freiheits­

schutzes, bei dem dcr Gewaltvorwurf dazu dient, der Individualfreiheit die Dignität 
eines öffentlichen Interesses zu verleihen und es so scrafrechdich durchsetz.bar z.u 
machen . In der Tat hat die StrafrechtSlehre die Regelung des § 240 StGB als lex 
generalis des FreiheitSschurzes bezeichnec,6 

Das Rechtsgut Freiheit, ein Interesse, das wegen seiner besonderen Bedeutung als 
Sozialwert anerkannt wird, wird dabei als unabhängig vom gesellschafrlichen Zu­
sammenhang, als ein Attribut eines isolierten Individuums vorgestellt.77 Auch die 
moderne liberale Strafrechtslehre empfiehh teilweise das Konzept des Rechtsgüter­
schutzes als liberalen Ansatz; Übergreifenden staatlichen, jusciziellen Reglementie­
rungen werde der theoretische Grund entzogen, wenn das Strafrecht auf den Schutz 
subjektiver Interessen bezogen werde.'! Wird Freiheit als Rechtsgut ge.faßt, dann 
erscheint die Pönalisierung nahezu jeder erfolgsvereitclnden Zwangswirkung durch 
die Srrafrechlspflege nicht mehr als Repression, sondern als staatliche Leistung. Der 
Eingriff der Polizei, um Freiheit wieder herzustellen, wenn sie z. B. dem Arbeics­

willigen dazu verhilft, ungestört in die bestreikte Fabrik zu gelangen, wenn sie dem 
Straßenbahnfahrer hilft, ungestört durch Demonstranten weiterzufahren, erscheint 

dann als Leistungsverwalrung. 
Die Konzeptualisierung der Freiheit als Rechtsgut ist zunächst merhodologisch frag­
würdig. Es gibt kein identisches Rechtsgut »Freiheit«, das umfassend durch Straf­
recht zu schützen wäre. Freiheit existiert in verschiedenen sozialen Zusammenhän­
gen. Freiheit ist nicht mehr vorstellbar als ontologisches So-sein oder als Attribut 
eines vorräumlichen, vorzeitlichen und vorsozialen Individuums. Der freiheitsbe­
griff der Rcclmgutlehre ist deshalb inhaltslos. Dieser Freiheitsbegriff ist auch gefähr­
lich. Abstrakte Rechtsgüter können den Sanktions- und Repressionsbereich des 
Strafrechts ausdehnen über das im Normtext Ertaßte hinaus. 79 Bei § 142 StGB (Dieb­
stahl) etwa könnte das Rechtsgut ,Eigenrum. dazu legitimieren, alle erheblichen 
Eigentumsbecinträchcigungen zu pönalisieren, ungeachtet ihrer spezifischen Fonn, 

ungeachtet der nach dem Tatbestand vorausgesetztcn Wegnahmehandlung. Dement­
sprechend wird auch bei der Nötigung die Gewalt kaum noch als spezifische Hand­

lung bestimmt, sondem tendenziell in eins gesetzt mie dem Erfolg: Freiheitsbeein­
trächrigung. Der rechlsgutmäßige Bezug auf eine vor-positive Freiheit kann in praxi 

71 VgL Schroder, • . • . 0 . ; Dreh~r (Anm. 61). 
76 Vgl. Wdt.d, D~, deutsche Str.lfrecht, \ I. Aull., 1969. S. ).8; M.UfölCh/ Schrocd.r, DeuLSc.hes Str:lfrec.h" 

Be,ond. Teil, 6. Aufl., \977 , S. 1 H; Rosenfdd. Vergehe,. und Verbrechen wider dic pcr .• önliche Freiheit. 
in: Vergleichende Darstellung des dcuLSchen und .usländuchcn Str>rrcchIS. Besond. Teil. Bd. \' 
S. )81 H. 

77 Vgl. dazu KeUcr .•. a. 0 .. S. 7'-
78 Z. B. J~ger, Strafgesctzgebung und R~chlSgÜ(er<chulz bci Siulichkci"ddikttn. '917. 
7') Schiinemann, UnterlO<.un!;,delikt<, f 97" S. )6{; ders., F",,,chr. f. Bockelmann, S. I} I; Ebert. JA 1979. 

278 /.; Gichring, (Anm. )). S. 5"; K~II<r, (Anm . J). S. I p ff. 
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nicht als Begrenzung strafgesetzlicher Eingriffskompetenzen dienen, sondem als 
Legitimation für staatliche Ordnungspolitik. 
U . K. Preuß hat eine solche Metamorphose des Rechcsgüterschutzes auch in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausgemacht. Die Übernahme der 
Durchsetzungsbedingungen privJ.ter Interessen unter dem Signum des Freiheits­
schutzes durch den Staat bezeichnet danach .. eine Verschiebung der Legitimitäcs­
grundlagen politischer Herrschaft, die entgegen dem ersten Anschein keineswegs 
mit einer Begrenzung staatlicher Gewalt, sondern mit deren Ausweitung verbunden 
ist ( ... ). «80 Der legitimierende Grund der Staacstiitigkeit, d . h. einer spezifischen 
Anwendung des strafgesetzlichen Nötigungstatbestandes, die die Freiheit der Bürger 
in potentiell Jllen Lebenslagen zum Gegenstand aktiven Rechtsgüterschutzes macht, 
verleiht der Straf justiz eine ordnungspolitische Gestaltungskompetenz. Der Rechts­
anwendungsprozeß wird politisiert, der politische Prozeß rechclich überlagert. Ak­
tiver Freiheitsschutz durch den Staat in der Weise, daß jedes gesellschaftliche Inter­
esse sich zunächst vor dem staatlichen Richterstuhl als nicht-verwerflich ausweisen 
muß, -setzt gleichsam eine Rhetorik guter Absichten und Zwecke frei, die gar nicht 
mehr verhüllt, daß nun alle individuellen und kollektiven Lebenstätigkeiten zur 
staatlichen Disposition stehen und dem Zugriff seiner spezifischen Ordnungsminel 
- insbesondere dcm Zwang - offenstehen ( .. . ).«SI Grundrechdich geschützte und 
damit der Disposition staatlicher Macht entzogene Freiheit wird, wenn die staatliche 
Justiz auf der Grundlage unbeschränkt auslegbarer Tatbestände ,.,Freiheiten« zu pro­
duzieren begonnen hat, von einer der Selbstbestimmung von Grundrechtsinhabern 
anheimgegebenen Freiheit in ein staatlich zu verteilendes Gut transformiere. 

11 . Gewtlltbegriff und Lebenswelt 

Offensichtlich ist es nichr möglich, den Gewaltbegriff, so wie die Rechtsprechung 
ihn ausgeweitet hat, strikt anzuwenden. Technisch und politisch ist es unmöglich, 
alle averbalen Erfolgsvereitelungen zu pönalisieren . Zu fragen bleibt, ob der Gewalt­
begriff eine bestimmbare soziale Selektivität impliziere. Wir können dazu nur Hy­
porhesen entwickeln. 
Der klassische Gewaltbegriff, der strafbare und straflose Zwangsausübung nach dem 
Körperlichkeitskriterium unterschied, orientierte sich damit an klassen- und schicht­
spezifischen Konfliktfonnen . Konflikte unter Einsatz der Körperkräfte auszutragen, 
liegt nach Ergebnissen kriminologischer Forschung in proletarischen, subproletari­
schen bzw. Unterschichten näher als in Minel- und Oberschichten.s, Der neue, vom 
Körperlichkeitskriterium gelöste Gewaltbegriff läßt, wenn man sich an seiner aus­
geweiteten unspezifischen Fassung orientiert, keine klassenspezifisch selektive Wir­
kung erwarten. Allerdings können die praktischen Wirkungen nicht allein aus der 
juristischen Formulierung erschlossen werden.slJm Bereich dessen, was z. Zt. prak­
tisch durch die Erweiterung des Gewaltbegriffs pönalisiert wird, kann man z.wei 
Konfliklkonstellarionen unterscheiden: die aus sozialer Ohnmacht (a) und die durch 
soz.iale Gegenmachl (b) entstehenden. 

So Prtuß, Die Internalisierung des Subjekts , t 979, $. ! 77. 
8, Ebd. 
h bu,mannrrhos.<, Gcw"h in der G«tllschafl und Slr:>(b,.e Gew.lt, KrimJ '976, $. u6 f. 
8 J Stelh man ,Ilein auf die Formul ierung ab. <0 schein! der neue Gcw.hbcgnH bemerkenswen. gesellsch.ft­

liehe Entwicklungen einzuleiten : Wenn wirklich generell intCflsive Zw.nguusubung pön.li"en wurde­
d • .r:mf zi~h die Fonnulierung -, <0 entstünde ein Zusund zwanglos.r Kommuni\u.tion mil sLl.tI.chem 
Zw.ngsmonopol oder cin Ameisen",,!. 
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a) Für den ersten Bereich stchen zunächst die Nötigungen im Straßenverkehr. In 

diesem sind die Möglichkeiten verständigungsorientiereer Konfliktaustragung weit­

gehend aufgelöst durch die umfassende Verregelung des Fahrens auf Straßen und 

durch den Einsatz des AulOS selber. Zwar fordere die SrVO einige soziale Selbstre­

gulation der Verkehrsteilnehmer. Differenzieree Verständigung ist jedoch kaum 
möglich, wie W. Kargl8

• zeige: 

.Im Automohilverkehr findet regelmäßig keine personale Interaktion sral! . Der Andere, der 
selbst durch die Schale Automobil umschlossen wird. kann kaum mehr als Mensch und Indi­
viduum wahrgenommen werden. Zwar weiß man, daß der Andere ein Mensch 151, aber in der 
Perzeption geht er gewis5ermaßen in dem Gegenstand Automobil, d.u ihn birgt, auf. Daher 
liegl es nahe, ( ... ) nicht von dem Vorversrändnis einer Person-Person-Inleraktion auszugehen, 
sondern als Grundparadigma eine Perwn-Objekt-InceY4ktion anzusetzen. ( ... ) Nehmen wir 
~n, Ego und Alter begegnen ~ich mie einer jeweiligen Eigengeschwindigkeit "On JO km/h, dann 
bleibt heiden elWa eine Zeitspanne von !,5 Sekunden für eine deutliche Wahrnehmung des 
anderen. Dürfre schon diese Zeit [ur PerLepIion und funktionale Interaktion ~u kurz sein, so 
verringert die wirkliche Verkehrssiruation bei Libüch höherer Geschwindigkeit die Möglichkeit 
der Perzeprion von Alter um ein Beträchtliches, da Ego z. B. nicht nur Alter trifft, sondern eine 
Vielzahl von weiteren Verkehrsteilnehmern, die quasi zu dem Anderen versc:hmelzen. ( ... ) 
Alter isr im Verkehr depecsonalisicrI. er wird als Quasi-Objekt wahrgenommen. Ego sieht den 
Volkswagen oder den Mercedes, er siehl Ma5ken ( ... ). Zwischen den Masken kommt es zu 
Machrproben und .Markenkämpfen. in Form von Uberholmallövern. Abschneiden der Vor­
fahrt und derg!. « 

Tm Hinblick auf die geringen Verständig1Jngschancen der Verkehrsteilnehmer kann 

die Rechtsprechung zur Gewaltnötigung verstanden werden als Versuch, dem Stra­

ßenverkehr von außen eine Moral aufzusetzen, die die soziale Entmächtigung der 

Verkehrsteilnehmer kompensiere. Die oft moralisierenden Ausführungen der Ge­

richte zu dem im Verkehr ~ Verwerflichen« zeigen dies. Die Moral wird entnommen 
aus den kommunikativ strukturierten, moralisch noch .intakten« Lebensbereiehcn, 

in denen Rücksichtnahme, Distanz, Respekt noch gewahn sind. Ob dies gelingt, ist 

fraglich. 8
, Der Richter mag im Einzelfall jeweils formulieren, was »man nicht tU!«. 

Warum auf die Verfehlung solcher Norm eine Kriminalstrafe folgen soll, ist oft 

schwer nachzuvollziehen. Jedenfalls wird, wie die Entwicklung des Gewaltbegriffs 

zeigt, die rechrsstaatliche Präzision des StrafrechtS aufgelöst, wenn es dazu verwen­

det wird, Moralpflichtcn zu begründen. 
Die im Straßenverkehr erkennbare soziale Entmächtigung der lndividuen isr mögli­

cherweise nur Element einer allgemeinen Entwicklung. W.-D. Narr u. a. verweisen 
auf gesellschaftliche Tendenzen, die zur Vereinzelung, zur sozialen Entmächtigung 

der Individuen führen. v6 Das Vordringen der Medien kann eigenständige Kommu­
nikation der Individuen ersetzen und zur Ersalzwirklichkeit werden. Auch die Aus­
gliederung der Individuen aus dem Bereich produktiver Tätigkeit, die Auflösung 

sozialer Bindungen können die Vereinzelung fördern. Die Vereinzelten werden 

»halt- und orientierungslos« ; ihre Fähigkeit, Spannungen, uneindeutige Situationen 

zu ereragen, schwindet. Wenn infolgedessen Störungen geregelter Handlungsabläufe 
zunehmen, könnte neben anderen staatlichen ]nstanzen das Strafrecht, von präzisen 

Bindungen gelöst, eingesetzt werden, um Disziplin und eine Ersatzmoral herLUstel­
Ien. Den strafrechtlichen Sanktionen wird schon seit einiger Zeit diese Aufgabe 

zugesprochen: Sie sollen die Einzelnen (re-)sozialisieren . 

b) Die Erweiterung des Gewaltbegriffs wird aueh praktisch, wo soziale Gegen­

macht entfaltet wird: Streik, Demonstration, Protest. Diese Handlungsfonnen ent-

84 Krilik d.., Schuldprin"ips, '98 •• S. J84 /. 
8j Kargi, ,. ,. 0., S. )87. 
86 Zum lol\:enden: Narr, Hin zu einer Gesell,d .. lt boding,~r Renen. Ln: H,b"rmas (Hg.), S,ichworte zur 

,Geinigen Siluation der Zei.<. 8d. >. '979. S. 498 ff. 
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1.16 stehen oft aus SpoUtaneität, SclbstOrganisarion; die Individuen durchbrechen die 
Vereinzelung, bilden neue Zusammenhänge. Ihre Handlungsformen stören, rebellie­
ren gegen die Zwänge der geregelten Handlungsabläufe, gegen die Einbindung der 
Person in rechtlich und ökonomisch gesteuerte, hierarchische Koordinationsmecha­
nismen. Die strafrecluliche Pönalisierung, die, wie gezeigt, die Freiheit verbürgen­
den Grundrechte gefahrdet, kann solche Störungen kleinhalren und die Eigendyna­

mik der Aktionen brechen. Sie kann aber auch zur Eskalation führen. 
Wenn Demonstranten sich störend auf die Zufahrtswege einer gefährlichen Anlage 
setzen, so drücken sie damit nicbt nur ihren Protest gegen die Anlage aus. Ihr Mittel, 
das bloße Sitzen auf der Straße. demonstriert zugleich eine humane Selbstbeschrän­
kung. Sie verzichten darauf, gegen Menschen vorzugehen. Das wird in historischer 
und politischer Perspektive deutlich, denn es war nicht immer (wie eIWa im Fehde­
recht) und ist nicht überall (wie am sichtbarsten im Krieg) selbstverständlich, daß 
Menschen bei der Verfolgung ihrer Zwecke auf physische Gewalt verzichten. Die 
auf der Srraßc sitzenden Demonstranten unterscheiden dcmonstrativ zwischen Ge­
walt und Gewaltlosigkeit und entscheiden sich für letztere. Sie stehen damit in der 
Tradition vieler sozialer Bewegungen (z. B. Befreiungsbewegung in Indien, Bürger­
rechtsbewegung in deo USA), die die Humanität ihrer Ziele gerade in solcher Ge­
waltlosigkeit der Mitte! ausdrücken und damit respektiere werden.!7 Die Strafrechl­
sprechung respektiert dies nicht. Sie erklärt die demonstrative Selbstbeschriinkung, 
den von den Demonstranten gewahrten Unterschied ,,-wischen gewaltsamem Vorge­
hen gegen Menschen und gewaltlosem Behindern für irrelevant. Auch Letzteres wird 
nivellierend als Gewalt bezeichnet und bewertet. 
Allerdings kommt gegenwärtig dem undifferenzierten Umgang der Justiz mit dem 
Wort ,Gewalt< der Sprachgebrauch einiger Protestbewegungen entgegen. Vom Staat 
verursachte Unannehmlichkeiten werden dort zuweilen ohne genauere Besrimmung 
als strukturelle Gewalt bewertet. Auch damit werden - wie in der Rechtsprechung 
des BGH - wichtige Unterschiede - zwischen physischcr, struktureller und ver­
schiedenen Artcn struktureller Gewalt - nivelliert.s.i Zum Ausdruck kommt in dieser 
NivelIierung u. a. soziale Ohnmacht, die Erfahrung, nur noch Objekt der übermäch­
tigen Verhältnisse, die Gewalt strukrurell vermitteln, zu sein. Resignation oder der 
Einsatz unvermittelter physischer Gewalt liegen nahe. 
Wenn nun die Justiz in rersei [5 gewaltlose Protestformen als GewJ.h kriminalisiert, so 
kann das das im Umkreis gegenwäniger sozialer Bewegungen verbreitete Gefühl der 
Ohnmacht und Angst vor einer übergreifenden Staarsmacht verstärken. ß9 Die Träger 
sozialer Bewegungen können aber auch gleichgülrig werden in der Bewertung ihrer 
Protestmiuel. Die Unterscheidung und Entscheidung zwischen Aggression gegen 
Menschen und bloßem Behindern wird weniger wichtig, wenn ohnehin beides kri­
minelle Gewalt ist. 

87 Duu FI«htheim, Gew.l, und .. Gcw.hlosigkcil«.ln: Semsdorf (Hg.), Wörl<rbucn der Soziologie, '969, 
S. 369 {/. 

Sg Kelltr, Gew •. h in der G",eJl,ch.h und strafbare Go""It. Anmcrkungm zu Lautmann/fhoss. Kr""J 
'977. S. 21} ff., NalT. l. 0.0 .. Levi",h,n 1980. S. 14 I H. 

89 Vgl. frlnkcnb.rg, Angst im Redllsmat, KJ J977. S. JH 11. 
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